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Wie medienpolitische Lobbyarbeit westdeutscher Verlage die Transformation der DDR-Presselandschaft 1989/1990 beeinflusste
von Mandy Tröger 
„Die auf dem Gebiet der DDR tätigen Verlage sind verpflichtet die DDR-Pressegrossisten als gleichartige 

Unternehmen gleich zu behandeln.“

Entwurf, Zweite Verordnung über den Vertrieb von Presseerzeugnissen in der DDR, Mai 1990

Das obige Zitat macht ohne Hintergrundwissen wenig Sinn. Der Pressevertrieb in der DDR wurde von der Deutschen Post (nicht Grossisten) abgewickelt, und das Grosso-System der BRD war als verlegerunabhängiges Vertriebssystem konzipiert.
 Verlage in der Bundesrepublik (wie auch in der DDR) hatten im allgemeinen also mit Vertriebsangelegenheiten wenig zu tun. Sie konnten Grossisten deshalb nicht als „gleichwertig“ betrachten. Die Frage ist: Wenn, wie das Zitat nahelegt, Verlage im Mai 1990 im Pressevertrieb tätig waren, welche Verlage waren es und warum waren sie es? Und, eine weniger offensichtliche Frage, warum war diese Angelegenheit so wichtig, dass sie erstens einer Verordnung bedurfte, die zweitens durch einen Zusatzverordnung ergänzt wurde? 


Dieser Artikel beantwortet diese Fragen. Er widmet sich einem der umstrittensten Bereiche in der Transformation des DDR-Pressewesens 1989/1990: dem Pressevertrieb. Denn nicht ohne Grund warnte der neu gegründete Verband der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger der DDR (VZZD) im April 1990: Die größte Gefahr für die neu gewonnene Pressefreiheit in der DDR „rührt keineswegs aus dem Erscheinen westlicher Druckerzeugnisse auf dem DDR-Markt … Existenziell bedroht wird die Presse einzig und allein vom Fehlen eines funktionierenden Vertriebs.“
 Eine freie Presse sei nutzlos, wenn sie nicht den Weg zu ihren Lesern findet. Und der VZZD wusste wovon er sprach.


Über Jahre hatten die veralteten Infrastrukturen des Postzeitungsvertriebs (PZV) DDR-Verlage und Leser mit unzuverlässigen Diensten gleichermaßen frustriert.
 Mit der politischen Wende kamen für den PZV neue Herausforderungen. Schon im November 1989 kursierten auf Regierungsebene Ideen und Konzepte, wie man den DDR-Pressevertrieb neu organisieren könnte. Der Volkskammerbeschluss vom 5. Februar 1990 hob das Vertriebsmonopol der Post auf und erlaubte den „Eigenvertrieb durch den Herausgeber“.
 Jeder konnte nun Presseerzeugnisse produzieren und vertreiben. Zeitungsneugründungen schossen in die Höhe. Allerdings blieb die Post der Hauptvertriebspartner, was den Ausbau der Vertriebsinfrastrukturen und -logistik erforderlich machte.

Dieser Artikel dokumentiert, wie die Reform des PZV frühzeitig durch politische und wirtschaftliche Manöver und Informationskampagnen verschiedener BRD-Verlage beeinflusst wurde. Denn damit westdeutsche Verlage ihre Produkte im Osten flächendeckend verkaufen konnten, brauchten sie funktionsfähige Vertriebsstrukturen und diese konnten nur in Zusammenarbeit mit staatlichen DDR-Institutionen geschaffen werden. Das heißt, im Vergleich zum lokal-organisierten Verkauf westdeutscher Titel oder frühen Joint Venture-Abkommen auf lokaler oder regionaler Ebene, brauchte es andere Strategien. Hier war Lobbyarbeit westdeutscher Großverlage entscheidend.

Lobbyinitiativen bildeten nicht nur die Basis für Reformversuche im DDR-Pressevertrieb. Sie wurden Schlüssel verschiedener BRD-Wirtschaftsgruppen, eigene Ziele in der DDR-Medienpolitik durchzusetzen, weit über den Vertrieb hinaus und entgegen der ursprünglichen Reformziele der DDR-Regierung. Der DDR-Pressevertrieb wurde so Schauplatz für die Ausweitung bestehender Interessenkonflikte im BRD-Pressemarkt auf eine neue politische und wirtschaftliche Arena. 


Das Fazit ist, dass sich medienpolitische DDR-Reformentwürfe zum Pressevertrieb 1989/1990  nicht eigenständig entwickelten, sondern von Anfang an auf Geschäftskonzepten westdeutscher Großverlage basierten. Mit dem Scheitern der Verhandlungen erschlossen diese den Markt auf eigene Faust, indem sie ihr eigenes verlagsabhängiges Vertriebssystem bauten. Sie taten dies entgegen aller Proteste, Regulierungsversuche und Reforminitiativen der DDR und entgegen den Geboten der verlagsunabhängigen Vertriebsneutralität und strukturellen Chancengleichheit. Ziel war der Marktvorsprung in der Akquise neuer Leser.
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